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Wartungsvereinbarung 

(Dienstleistungsvertrag) 
Einzelwartung / Sammelwartung  

         Einzelwartung             Sammelwartung 
 
                             Name: 
                               Adresse: 
                       Plz./Ort: 

                              Tel.: 

                        E-Mail: 
                         E-Mail 1:   

                            
                          Das Wartungsunternehmen übernimmt die Wartungsarbeiten am folgenden Gerät : 

                    Marke :  

                    Type    : 

                    Fabrikationsnummer :  

                    Installationsdatum : 

Die Wartung erfolgt einmal jährlich zu folgendem Wartungspreis : 

                                                                       Wartungspauschale :                                       EUR      Ja    Nein 

                    Zusatz: Jahresgarantie auf Weg u. Arbeitszeit :                                 EUR          
 

Der Preis versteht sich in  inklusive 20% Mehrwertsteuer 

In den Wartungspreis sind Kleinteile wie Dichtungsmaterial u. Fette enthalten. Preiserhöhungen führt das 

Wartungsunternehmen, wenn erforderlich, per 01.01. durch. Die Wartung erfolgt zu dem von Wartungsunternehmen mit 

Verständigungskarte vorangekündigten Termin. Den jeweils neu festgelegten Preis ersehen Sie ebenfalls auf der 

Verständigungskarte. Treten zwischen Vertragsabschluss und Leistungsausführung Lohnkostenerhöhungen durch Gesetz, 

Verordnungen oder Kollektivvertrag oder Materialkostenerhöhungen auf Grund von Empfehlungen der Paritätischen 

Kommission oder Preisänderungen der Vorlieferanten oder eine Erhöhung der Weltmarktpreise für Rohstellen ein, so 

erhöht sich der Preis entsprechend, es sei denn, zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Zeitpunkt der 

Leistungsführung liegen weniger als zwei Monate. 

 

Der Zusatz Jahresgarantie beinhaltet nicht den Aufschlag für Wochenend -u. Abenddienstzuschlag 
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Der jährliche Wartungspreis ist Zug um Zug gegen Durchführung der Wartung in Bar oder per Bankomat zu  

bezahlen. Für Kreditkarten verrechnen wir 2 €. 

 

Das Wartungsunternehmen bietet die Gewähr für einwandfreie Ausführung der Arbeiten. Nach durchgeführter 

Vertragswartung geben wir 3 Monate Garantie auf Arbeits- und Fahrtkosten. Eventuell erforderliches Material 

wird verrechnet. Sollte der notwendige Tausch eines Ersatzteiles im Zuge der Wartungsarbeiten vom Kunden 

untersagt werden und tritt in Folge hierdurch ein Schaden bzw. Geräteausfall ein, kann die Wartungsgarantie 

hierfür nicht in Anspruch genommen werden. 

Innerhalb der Heizperiode ,  in der Zeit von Oktober bis Anfang April ,  ist das Wartungsunternehmen sieben Tage in 

der Woche von 05.00 Uhr bis 22.30 Uhr Telefonisch erreichbar. 

 

Die Wartung wurde durchgeführt: 
 

 1.Wartung am:                          2. Wartung am:                        3.Wartung am: 

 

 4.Wartung am: 5. Wartung am:                       6.Wartung am: 

 

 7.Wartung am: 8. Wartung am: 9.Wartung am: 

 

10.Wartung am:                        11. Wartung am:                      12.Wartung am: 

 

 

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die an der Heizungsanlage durch Feuer, 

Bruch, Einfrieren, Korrosion von Heizkesseln, Heizkörpern, Zuleitungen und dergleichen oder 

durch Wasser entstehen, ebenso nicht im Falle von höherer Gewalt, unsachgemäßer 

Bedienung, Beschädigung durch äußere Einwirkungen, Stromausfall, Stromschwankungen, 

Über/Unterspannung, mangelhafter Wasser- Zu - und Ablauf, den Einbau von oder den 

Anschluss an Teile oder Geräte, die nicht Gegenstand der Wartungsvereinbarung sind, sowie 

den Einbau von Teilen, die nicht vom Wartungsunternehmen geliefert worden sind. 

Der Wartungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Stornierung des 

Wartungsvertrages kann nur schriftlich erfolgen, wobei die noch vorhandene 

Wartungsgarantie, mit dem Stornierungsdatum erlischt. Bei Besitzwechsel oder 

Ortsveränderung des Gerätes wird der Vertrag storniert. 

 

Zu Beginn der Heizperiode, von Oktober bis Weihnachten, können nur in dringenden 

Ausnahmefällen Wartungen erledigt werden. 

 

Ort/Datum  Ort/Datum 

 
 

 

Unterschrift des Auftragsgebers                                                                      Unterschrift des  

                                                                 Wartungsunternehmens 

 

   

   

   

   


